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Werte Klientin,
werter Klient!

Der Entwurf des Steuerreformgesetzes 2005
enthält vor allem für Kapitalgesellschaften
einige deutliche Verbesserungen. Die Senkung
des Körperschaftsteuersatzes auf 25% und die 
Aussicht auf eine moderne Gruppenbesteue-
rung heben die Attraktivität Österreichs als
Wirtschaftsstandort. Ob die vielen kleinen
Kapitalgesellschaften, die ohnehin nur die
Mindestkörperschaftsteuer entrichten, zumin-
dest indirekt davon profitieren werden, bleibt
abzuwarten. 

Wenig berauschend sind die geplanten
Änderungen im Einkommensteuerrecht. Im
Gegensatz zu unseren Nachbarländern bleibt
der Spitzensteuersatz unverändert bei 50%.
Bedenkt man, dass bereits seit dem Jahr 1989
ab einem Einkommen von EUR 51.000,-
(ATS 700.000,-) die Hälfte an den Fiskus ab-
zuliefern ist, dann kann man ermessen, wel-
ches Ausmaß an „kalter Progression“ damit
verbunden ist.

FINANZOnline beschert den Steuerzahlern
einen erheblichen Mehraufwand beim Erstel-
len der elektronischen Steuererklärungen für
2003. Darüber und über eine Reihe weiterer
wichtiger steuerlicher Facts berichtet die vor-
liegende Ausgabe der CONSULTATIO NEWS.

Nun kann ich uns allen nur noch wünschen,
dass es endlich auch eine kräftige Wetter-
reform gibt und dass wir sonnigen Frühlings-
tagen entgegengehen.

Günter F. KOZLIK

im Namen aller Gesellschafter

Editorial

Die österreichische Bundesregierung hat zu Jahresbeginn die
Grundzüge der für 2005 geplanten Steuerreform der Öffent-
lichkeit vorgestellt. Seit Februar liegt der dazugehörige Gesetzes-
entwurf vor, er soll noch im Sommer vom Parlament verab-
schiedet werden.Verläuft alles nach Plan, tritt die Reform im
kommenden Jahr in Kraft und bringt den Abgabenpflichtigen
eine Entlastung von EUR 2,5 Milliarden. Bestimmte Maßnahmen
der Steuerreform 2005 sollen bereits heuer wirksam werden.
Lesen Sie hier, was im Einzelnen auf den Steuerzahler zukommt.

Einkommensteuer
Der Einkommensteuertarif wird neu gestaltet. Dadurch bleiben bei Ar-
beitnehmern ohne Alleinverdienerabsetzbetrag ab 2005 ca. EUR 15.770,-
Jahresbruttoeinkommen steuerfrei. Für 2004 liegt die Grenze noch bei
EUR 14.500,-. Selbständige zahlen ab dem nächsten Jahr bis zu einem
jährlichen Bruttoeinkommen von EUR 10.000,- keine Steuer, während
das Limit heuer bei EUR 8.888,- liegt. Den Spitzensteuersatz von 50% 
ab einem Jahreseinkommen von EUR 51.000,- lässt der Gesetzgeber 
leider unverändert.

Weiters plant die Regierung

❚ ... die Absetzbarkeit des Kirchenbeitrages von derzeit EUR 75,- 
auf EUR 100,- anzuheben.

❚ ... einen Kinderzuschlag zum Alleinverdiener(erzieher)absetzbetrag
einzuführen: Er soll für das erste Kind EUR 130,-, für das zweite Kind
EUR 175,- und für das dritte und jedes weitere Kind EUR 220,- be-
tragen. Die jährliche Zuverdienstgrenze beim Alleinverdienerabsetz-
betrag mit Kind will man von EUR 4.400,- auf EUR 6.000,- erhöhen.

❚ ... das Pendlerpauschale generell um 15% anzuheben.

Der neue Kinderzuschlag zum Alleinverdiener(erzieher)absetzbetrag soll
samt Erhöhung der Zuverdienstgrenze bereits ab 2004 wirksam werden.
Gleiches gilt für die Erhöhung des Pendlerpauschales!

Steuerreform:Was 
bringt die 2. Etappe?
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Körperschaftsteuer

Der Körperschaftsteuertarif sinkt auf 25%
Die angrenzenden EU-Beitrittsländer haben durchwegs
niedrigere Steuersätze für Kapitalgesellschaften, was den
Standort Österreich zunehmend unter Druck bringt. Ange-
sichts dessen wird der Körperschaftsteuertarif von derzeit
34% auf 25% abgesenkt. Die Gesamtsteuerbelastung für
vollausschüttende Kapitalgesellschaften sinkt dadurch von
50,5% auf 43,75% – die 25%ige KESt auf die Gewinnaus-
schüttung schon miteingeschlossen.

Die Tarifsenkung ist erstmals bei der Veranlagung für das
Kalenderjahr 2005 anzuwenden. Ein Wechsel des Bilanz-
stichtages lässt den günstigeren 25%-igen Steuersatz keines-
falls vorgezogen zur Wirkung kommen. Weicht das Wirt-
schaftsjahr vom Kalenderjahr ab, so ist der Gewinnanteil für
2005 aliquot zu ermitteln. Bei der Bilanzerstellung und bei
der Ermittlung der steuerpflichtigen Einkünfte für das Jahr
2004 sollten natürlich steuerliche Wahlrechte im maximalen
Ausmaß in Anspruch genommen werden, um ab 2005 in
den Genuss des reduzierten Tarifes zu kommen!

Gruppenbesteuerung ersetzt Organschaftsregelung
Ein neues Gruppenbesteuerungssystem soll die so genannte
Organschaftsregelung ablösen. Die Gruppenbesteuerung
kann angewendet werden, wenn folgende Voraussetzungen
erfüllt sind:

❚ Die Beteiligung in Form von Grund-, Stamm- oder 
Genossenschaftskapital an einem anderen Unternehmen
beträgt mehr als 50%.

❚ Die Stimmrechtsmehrheit ist gegeben.

❚ Ein Gruppenvertrag für die Dauer von mindestens 
3 Jahren wird abgeschlossen.

Das neue System bringt gegenüber den teilweise sehr restrik-
tiven Bestimmungen der Organschaftsregelung deutliche Vor-
teile. Bisher war eine Beteiligung in Höhe von 75% nötig,
ab 2005 reichen 50,01%. In Zukunft ist es außerdem mög-
lich, eine so genannte „Mehrmüttergruppe“ über eine Be-
teiligungsgesellschaft zu bilden, wie es bei Joint Ventures
immer wieder der Fall ist. Bedingung dafür: Die „Mutter“ 
ist mit zumindest 40% an einem anderen Unternehmen
beteiligt. Zusätzlich müssen weitere Firmen mit zumindest
jeweils 15% an diesem dritten Unternehmen beteiligt sein.

Die § 12 Rücklage entfällt
Der Entwurf des Steuerreformgesetzes 2005 enthält aller-
dings nicht nur Entlastungen. Für Körperschaften ist es ab
dem kommenden Jahr nicht mehr möglich, stille Reserven
zu übertragen und Übertragungsrücklagen zu bilden. 

Beispiel: Veräußert eine Körperschaft im Jahr 2005 ein langjährig gehalte-
nes Betriebsgebäude, so hat sie den daraus resultierenden Gewinn (stille
Reserve) auch dann voll zu versteuern, wenn sie im selben Jahr ein neues
Betriebsgebäude errichtet. Bisher konnte die stille Reserve auf die Errich-
tungskosten des Neugebäudes übertragen werden, der Veräußerungs-
gewinn wurde nicht unmittelbar besteuert.

Der Entfall der Übertragungsmöglichkeit von stillen Reserven
für Körperschaften wirkt sich in den Fällen besonderes
schmerzhaft aus, wo etwa langjährig genutzte Anlagegüter
durch höhere Gewalt (Brand, Überschwemmung, etc.) zer-
stört werden. Dann unterliegt nämlich auch die Versiche-2

Geschäftsessen:Vorsteuer voll abzugsfähig

Wirtschaftstreibende könnten künftig wieder mehr Appetit
auf Geschäftsessen verspüren. Denn wer Geschäftsfreunde
einlädt und nachweisen kann, dass deren Bewirtung  der
Werbung dient und die betriebliche oder berufliche Ver-
anlassung bei weitem überwiegt, kann die Vorsteuer zu
100% geltend machen.

Der heimische Fiskus hatte lange Zeit den Vorsteuerabzug
nur eingeschränkt zugelassen. Diese Praxis wurde jüngst
jedoch als Verstoß gegen das Gemeinschaftsrecht gewertet.
Beachten Sie aber: Ertragssteuerlich können weiterhin
nur 50% der Bewirtungskosten geltend gemacht werden,
der 100%ige Abzug betrifft nur die Vorsteuer!

„Seeling“-Urteil und die Folgen für Österreich:
Eine unendliche Geschichte?

CONSULTATIO NEWS hat bereits mehrmals über die Verwir-
rung berichtet, die das sogenannte „Seeling“-Urteil beim
hiesigen Fiskus ausgelöst hat. Dabei handelt es sich um
eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofes, die
den Vorsteuerabzug für Liegenschaften betrifft, die gleich-
zeitig unternehmerisch und privat genutzt werden – insbe-
sondere Gebäude.

Zuletzt schien es so, als ob sich die österreichische Finanz-
verwaltung mit dem „Seeling“-Urteil und seinen Folgen ab-
gefunden hätte. Vermeintliches Indiz hierfür: Das „Abgaben-
änderungsgesetz 2003“ brachte im Dezember vergangenen
Jahres keine substanzielle Änderung des UStG, was die
Nutzung bzw. Entnahme von gemischt genutzten Gebäu-
den betraf.

Die jüngste Entwicklung zeigt aber ein anderes Bild: Das
Finanzministerium überlegt jetzt erneut, wie jener Steuer-
ausfall einzudämmen ist, der sich ergibt, wenn im Falle
privat genutzter Gebäudeteile und Grundstücke der Vor-
steuerabzug zulässig ist. (Anmerkung: Die derzeitige Rechts-
lage lässt einen solchen Abzug zu.) Und für die Vergangen-
heit (Zeiträume bis Ende 2003) will die Finanz – trotz
des „Seeling“-Urteils – für privat genutzte Teile einer 
Liegenschaft keinen Vorsteuerabzug gewähren!

Ärzte als Gutachter: Keine Befreiung 
von der Umsatzsteuer

Ein Mediziner erstellt ein Gutachten über den Gesund-
heitszustand einer Person, die die Zuerkennung einer 
Invaliditätspension beantragt hat – solche und vergleich-
bare ärztliche Leistungen sind nicht umsatzsteuerbefreit.
Dass der medizinische Sachverständige von einem Gericht
oder einer Pensionsversicherungsanstalt beauftragt wurde,
ist hierfür ohne Belang.  Das hat der Europäische Gerichts-
hof entschieden (EuGH, 20. November 2003, C-212/01,
Unterpertinger). Lesen Sie dazu weitere Details unter 

www.consultatio.com !

USTNEWS

(Fortsetzung von Seite 1)



3

ESTNEWS

Verwirrung um Steuerfreiheit für Essensbons

Der Verwaltungsgerichtshof hat entschieden: Vom Arbeit-
geber ausgegebene Essensbons stellen für den Arbeitneh-
mer selbst dann einen lohnsteuerpflichtigen Sachbezug
dar, wenn sie ausschließlich in betriebsnah gelegenen
Gaststätten eingelöst werden können. Gleiches soll laut
VwGH für Essensbons gelten, mit denen ein Arbeitnehmer
Speisen bezahlt, die von Gaststätten an den Arbeitsplatz
geliefert werden. Denn das Einkommensteuergesetz stellt
nur den geldwerten Vorteil in Form des Naturalbezuges
der Kost – sprich eine Verköstigung am Arbeitsplatz, etwa
in betriebseigenen Kantinen – steuerfrei. Ausgegebene
Essensbons wären damit generell steuerpflichtig, entgegen
den geltenden Lohnsteuerrichtlinien!

Das Finanzministerium hat auf das Erkenntnis des Ver-
waltungsgerichtshofes wie folgt reagiert: „Die in den Rz 93
bis Rz 99 Lohnsteuerrichtlinien 2002 vertretene Rechtsansicht
ist für abgelaufene Lohnzahlungszeiträume bindend (§ 117
BAO) und wird in dieser Form bis auf weiteres beibehalten“.

Auf eine gesetzliche Klarstellung darf gehofft werden.

Steuererklärungen 2003:
Neue Formulare und ein
massiver Mehraufwand
In Sachen Abgabenerklärung serviert der Fiskus
dem Steuerzahler nahezu überfallsartig wesentliche
Änderungen gegenüber der bisherigen Praxis.

Die Umsatzsteuer-, Einkommensteuer- und Körperschaft-
steuererklärungen sind erstmals elektronisch einzureichen.
Die Finanz schreibt nun auch vor, zahlreiche Betriebskenn-
zahlen auszufüllen. Damit erhöht sich der Aufwand, die
Steuererklärungen zu erstellen. Die neuen Regeln bringen 
auch Änderungen für die laufende Buchhaltung.

Schon der bloße Blick auf die Seitenanzahl des neuen Ein-
kommensteuerformulars 2003 lässt den bevorstehenden
Mehraufwand erahnen. Der Fiskus hat den Umfang verdop-
pelt, das Formular besteht jetzt aus acht statt früher vier
Seiten. Darüber hinaus muss der Steuerpflichtige – je nach
Einkunftsart – auch noch umfangreiche Beilagen ausfüllen, 
in denen er seine Einnahmen und Ausgaben detailliert auf-
zugliedern hat.

Was will der Finanzminister mit den neuen Vorschriften
erreichen?

1. Ist die Steuererklärung verpflichtend auf elektronischem 
Weg (via FINANZ Online) einzureichen, spart das den
Finanzämtern Mühe und Zeit. Der Erfassungsaufwand
wird auf den Steuerzahler (oder seinen Steuerberater) 

rungsvergütung – soweit sie den Buchwert für das zerstörte
Wirtschaftsgut übersteigt – der Körperschaftsteuer.

Die Neufassung des § 12 EStG 1988 tritt stichtagsbezogen
für stille Reserven ein, die nach dem 31. Dezember 2004
aufgedeckt werden. Dies bedeutet: Bis dahin aufgedeckte
Reserven bleiben auch bei Körperschaften weiterhin grund-
sätzlich übertragbar. Für jene Körperschaften, die noch 2004
stille Reserven aufdecken müssen, empfiehlt es sich in jedem
Fall, wegen der Tarifsenkung auf 25% eine Übertragungs-
rücklage zu bilden und diese im Folgejahr aufzulösen.

Lesen Sie Details zu den folgenden Steuerreform-News auf
der CONSULTATIO Homepage www.consultatio.com :

❚ Amnestie für Steuersünder
„Bundesgesetz über die pauschale Nachentrichtung von
Abgaben“ – diese harmlos anmutende Überschrift schafft
Steuersündern eine interessante Möglichkeit, tätige Reue
zu üben. Denn wer einen Betrag von 40% der hinterzoge-
nen Steuern bezahlt, kann sich anonym ein reines Steuer-
gewissen erkaufen. Diese sehr spezielle Möglichkeit, Steuern
nachzuzahlen, besteht für das Jahr 2001 und die Vorjahre.

❚ Neue Pauschalierungsvorschriften
Eine neue „Branchen-Pauschalierungsverordnung“ soll Ein-
nahmen-Ausgaben-Rechnern die Möglichkeit schaffen, ihre
Gewinne für die Jahre 2005 bis 2008 pauschal zu ermitteln.

CONSULTATIO NEWS wird für Sie in den nächsten Ausgaben 
selbstverständlich ausführlich über weitere Details und etwaige
Änderungen des Steuerreformgesetzentwurfes 2005 berichten!

abgewälzt, der auch die entstehenden Mehrkosten 
tragen darf.

2. Indem der Fiskus für alle Abgabenpflichtigen Branchen-
kennzahlen einführt und die detaillierte Aufgliederung
von Einnahmen- und Ausgabenpositionen verlangt, kann
er auffällige Abweichungen besser herausfiltern – sei es
im Vergleich zu branchengleichen Unternehmen oder 
zu Vorjahren. Treten solche Abweichungen auf, kommen
in Zukunft wohl häufiger Finanzbeamte zu Besuch. Mehr 
Zeit dazu haben sie jetzt ja (siehe Punkt 1).

Buchhaltung und Rechnungswesen sind gefordert 
Die erweiterten Kennzahlen in der Körperschaftsteuer-
erklärung und insbesondere das neue Formular E1a zur Be-
triebsveranlagung für Einzelunternehmer stellen neue Anfor-
derungen an das Rechnungswesen.Achten Sie bereits in der
laufenden Buchhaltung darauf, dass die Verbuchung „kenn-
zahlenrein“ erfolgt. Damit vermeiden Sie es, später unter
großem Zeitaufwand Umbuchungen vornehmen zu müssen.

Der Inhalt der Kennzahlen in den Steuererklärungen 
orientiert sich im Wesentlichen am Österreichischen Ein-
heitskontenrahmen, der über die CONSULTATIO Homepage
www.consultatio.com verfügbar ist. Wir empfehlen Ihnen,
die Buchhaltungskonten und die entsprechende Verbuchung
der Geschäftsfälle an den Einheitskontenrahmen anzupas-
sen – gerade im Hinblick auf die von der Finanzverwaltung
angekündigte verstärkte Überwachung bei Abweichungen
von den branchenüblichen Betriebskennzahlen.

Toleranzerlass soll Übergang erleichtern
Mit einem so genannten Toleranzerlass gewährt der 
Fiskus für die Steuererklärung 2003 noch einige Er-
leichterungen. Lesen Sie nach auf www.consultatio.com



CONSULTATIO gratuliert

... Frau Lia 
ANDROSCH zum
92. Geburtstag

CONSULTATIO-Mit-
begründerin Lia
ANDROSCH feierte
Anfang März im
Kreise der Mitar-
beiter und Partner

der CONSULTATIO ihren 92. Geburtstag. Gut gelaunt und bei
bester Gesundheit nahm die Jubilarin die Glückwünsche der
vielen Gäste entgegen, die zu ihrem Fest gekommen waren.
Mag. Gerhard PICHLER gratulierte im Namen der CONSUL-
TATIO-Partner und hob die besondere Rolle von „Mama
Androsch“ hervor: „Sie hat von Anbeginn bis heute ganz wesent-
lich zur familiären Atmosphäre in der Kanzlei beigetragen“.

CONSULTATIO NEWS gratuliert herzlich und wünscht Frau 
Lia ANDROSCH noch viele glückliche und gesunde Jahre!

… 3 neuen 
Steuerberatern
in der 
CONSULTATIO

Da kam große
Freude auf, als 
am 8. März gleich
drei CONSULTATIO-
MitarbeiterInnen
vom Präsidenten

der Kammer der Wirtschaftstreuhänder Dr. Alfred BROGYÁNYI

als Steuerberater angelobt wurden. Mag. Sabine HADL-BÖHM,
Dr.iur.Alexandra HÖTTINGER und Mag. René LIPKOVICH haben
damit eine langjährige und schwierige Ausbildung erfolgreich
abgeschlossen. Das Trio wird sein erworbenes Know-how
auch weiterhin in der CONSULTATIO zum Einsatz bringen. 

Mag. Sabine HADL-BÖHM hat an der Wirtschaftsuniversität
Wien Handelswissenschaften studiert und arbeitet seit
Oktober 2000 für die CONSULTATIO. Die dreifache Mutter
widmet sich steuerlichen Spezialfragen und ist Expertin für
Internationale Rechnungslegung (IAS).

Dr. Alexandra HÖTTINGER absolvierte an der Universität
Wien das Studium der Rechtswissenschaften. Sie gehört seit
einem Jahr dem CONSULTATIO-Team an. Ihr Schwerpunkt
liegt in der Steuerberatung und der Bearbeitung von juris-
tischen Fragestellungen.

Mag. René LIPKOVICH zählt trotz seiner Jugend schon zum
CONSULTATIO-Inventar. Denn er begann bereits mit 18 als
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Ferialpraktikant CONSULTATIO-Luft zu schnuppern. Während
seines Studiums der Internationalen Betriebswirtschaft an
der Universität Wien holte er sich dann in der Holzmeister-
gasse als Teilzeitmitarbeiter den nötigen Praxisbezug. Mag.
LIPKOVICH ist vorwiegend in den Bereichen Wirtschaftsprüfung,
Bilanzierung und der steuerlichen Beratung von KMU´s tätig.

CONSULTATIO NEWS gratuliert den drei erfolgreichen 
KollegInnen ganz herzlich!

CONSULTATIO Buchtipp

Das im Februar neuerschienene Buch
„Der Gang an die Börse“ bietet für 
den österreichischen Raum erstmals
eine umfassende und tiefgehende Dar-
stellung der im Rahmen eines Börsen-
gangs auftauchenden Fragen. Allgemeine
wirtschaftliche Grundsatzüberlegungen
und Alternativen zum Börsengang wer-
den ebenso erläutert wie die gesellschafts-
und kapitalmarktrechtlichen Aspekte eines IPO´s und die
steuerlichen Rahmenbedingungen. Einer der Mitautoren des
Buches ist CONSULTATIO NEWS-Redakteur Dr. Georg SALCHER.
Wenn das nicht für die Qualität des Buches bürgt….
(Luschin/Warzecha/Salcher, Der Gang an die Börse, 
Lexis Nexis Verlag, 2004)

2 neue
CONSULTATIO-
Gesellschafter

Der Kreis der CONSUL-
TATIO-Partner wurde
um zwei langjährige
Mitarbeiter des Hauses
erweitert. WP/StB 
Mag. Karin EICHHORN

und WP/StB Mag. Peter KOPP sind seit Dezember 2003
Gesellschafter und jeweils selbständig vertretungsbefugte
Geschäftsführer der CONSULTATIO Wirtschaftstreuhand
GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 
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Dr. Hannes Androsch und Lia Androsch

Mag. Karin Eichhorn Mag. Peter Kopp

Dr.iur. Alexandra Höttinger, Mag. René Lipkovich
und Mag. Sabine Hadl-Böhm bei der 
Angelobung zum Steuerberater


